
"Vorsicht Falle"
In den vergangenen Monaten haben wir regelmäßig
mit dieser Asphalt-Beilage über das  Arbeitslosen­
geld II informiert. Die dabei entstandene Serie von
Flyern ist unter www.erwerbslosenini-celle.de als
pdf-Datei weiterhin verfügbar.

Falls Sie selbst nicht betroffen sind, möchten wir
Sie bitten, diesen Flyer an Erwerbslose in Ihrem
Bekanntenkreis weiterzugeben.

Kontoauszüge? Agentur darf nur die
aktuellen verlangen!
Viele Fragen löst seit einigen Wochen ein Formular
der Celler Agentur für Arbeit, mit dem in "Ergänzung
zum Folgeantrag" Daten erghoben werden. Unter
anderem verlangt die Agentur dabei die lückenlose
Vorlage der Kontoauszüge der letzten beiden Mo­
nate. Dies ist nach einemBeschluss des Landes­
sozialgerichts Niedersachsen-Bremen unzulässig
(L 6 AS 378/07 ER vom 12.07.2007).

In Braunschweig hatte ein Erwerbsloser sich ge­
weigert, der dortigen Agentur für Arbeit in Ergänzung
zu seinem Folgeantrag die dort geforderten
Kontoauszüge der letzten 12 Monate einzureichen.
Die Agentur sperrte daraufhin die Leistungen. Das
LSG Niedersachsen-Bremen gab dem Erwerbslo­
sen in einem Einstweiligen Anordnungsverfahren
allerdings recht. Es muss der Agentur genügen,

wenn die aktuellen Kontoauszüge vorgelegt werden.
Hier Auszüge aus dem Beschluss:

"Die Pflicht, Tatsachen anzugeben und Beweisur­
kunden vorzulegen, ist beschränkt auf ihre Erheb­
lichkeit für die Leistung (§ 7, 60 SGB 1). Zur Prüfung
der Hilfebedürftigkeit über [das Datum der Folgean­
tragstellung] hinaus ist die Kenntnis von Kontoaus-
zügen über den zurückliegenden Jahreszeitraum
indes grundsätzlich nicht erheblich. Das behauptet
auch die Antragsgegnerin nicht. Vielmehr soll die
Prüfung 'zur Vermeidung und Aufdeckung unge­
rechtfertigter und/oder zu hoher Leistungszahlungen
beitragen'. Damit stellt die Antragsgegnerin die
Behauptung eines (unerkannten) Leistungsbetruges
in erheblichem Umfang, der indes empirisch nicht
belegt ist, auf und verdächtigt Hilfesuchende, die
über einen längeren Zeitraum Leistungen zur Si­
cherung des Lebensunterhalts beziehen, pauschal,
bislang nicht wahrheitsgemäße Angaben über ihre
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
gemacht zu haben. Allein dass die Antragsteller
über einen längeren Zeitraum Leistungen zur Si­
cherung des Lebensunterhalts beziehen rechtfertigt
nicht, ihre Angaben im schriftlichen Antrag vom ...
nicht zu glauben. Ein pauschaler Allgemeinverdacht
gegenüber Hilfesuchenden, die über einen längeren
Zeitraum Leistungen zur Sicherung des Lebensun­
terhalts beziehen, ist nicht ausreichend, um die
Offenlegung von Kontenbewegungen über einen
Zeitraum von 1 Jahr zu verlangen [...]. Um die
Anforderungen des Datenschutzrechts (§ 7, 35
SGB 1) zu erfüllen, ist die Mitwirkung auf ihre
Leistungserheblichkeit beschränkt (Mrozynski, SGB
I Komm 3. Aufl 2003, § 7 60 Rn 19). Ohne das
Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für nicht wahr-

heitsgemäße An­
gaben von Hilfesu­
chenden ist das
Verlangen, Einsicht
in die Kontoaus-
züge des zurück
liegenden Jahres zu
nehmen, eine durch
§ 7 60 SGB I nicht
gedeckte Ermitt-
lungstätigkeit (so
auch Hess LSG
Beschluss vom 22.
August 2005 - L 7
AS 32/05 ER). Eine
gegenteilige Auf­
fassung wird - so­
weit für den Senat
ersicht l ich -  in
Rechtsprechung
und Literatur nicht
ve r t re ten .  [ . . . ]
Jedenfalls bei ei­
nem 'Fortzahlungs-
antrag' ohne jeden
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Anhaltspunkt für nicht wahrheitsgemäße Angaben
der Antragsteller genügt die Vorlage aktueller Konto-
auszüge, die hier erfolgt ist."

Mit dem Verweis auf diesen Beschluss des LSG
Niedersachsen-Bremen dürfte es auch gegenüber
der Celler Agentur für Arbeit ausreichend sein,
einen aktuellen  Kontoauszug vorzulegen und nicht
- wie im Formular gefordert - die der letzten zwei
Monate.

Formular stiftet weitere Verwirrung

Das Formular "Ergänzung zum Fortzahlungsantrag
vom ..." stiftet übrigens auch in einigen anderen
Punkten Verwirrung. So wird in Frage 5, 6, 10 und
12 nach Einkommens- und Vermögensverhältnissen
von "Familienangehörigen" gefragt. Dabei kennt
das SGB II den Begriff "Familienangehörige" im
prinzip nicht; und das hat seinen guten Grund, denn
es geht eben nie um "Familienangehörige", sondern
immer nur um "Personen, die mit erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft"
leben. Es ist also unerheblich, ob z.B. der Bruder
ein Vermögen hat oder nicht; jedenfalls nicht, wenn
er nicht mit dem Antragsteller in einer Wohnung
lebt.

Die Agentur für Arbeit sollte dieses missverständliche
Formular zurückziehen.

Dass dieses Formular mit heißer Nadel gestrickt
ist und den Anforderungen an Datenschutz und
Erfordernissen des SGB II unserer Ansicht nach
nicht gerecht wird, zeigt ein weiterer Punkt: Unter
10 wird gefragt, ob man in den letzten zehn Jahren
Vermögen verschenkt oder gespendet habe und
auch "oder haben Sie Schenkungen erhalten".
Letzteres ist unerheblich - jedenfalls für den Zehn­
jahreszeitraum, der nur für den ersten Teil der Frage
Geltung beanspruchen kann. - Um es an einem
Beispiel zu sagen: Ob man vor fünf Jahren, als
man noch gearbeitet hat, eine Schenkung von der
Großmutter erhalten hat, spielt keine Rolle. (Selbst-
verständlich ist ein Hilfeempfänger verpflichtet, eine
Schenkung oder Erbschaft während des Leistungs­
bezugs zu melden.)

Keine Abstriche bei Heizkosten
Landkreis verliert vor Sozialgericht

In einem Klageverfahren gegen den Landkreis
Celle hat die 28. Kammer des Sozialgerichts
Lüneburg am 25. Oktober 2007 entschieden, dass
die "Angemessenheit der Heizkosten [...]
grundsätzlich nicht nach Durchschnittsverbrauchs­
werten bestimmt werden kann". Die Heizkostenbe­
rechnung des Landkreises Celle wird als "rechts­
fehlerhaft" kritisiert, "und zwar im Wesentlichen
aufgrund der Tatsache, dass individuelle Aspekte

und Besonderheiten in keiner Weise berücksichtigt
worden sind." Weiter bemängelt das Gericht: "Un­
zureichend erscheint auch die Differenzierung bei
den Heizanlagen" durch den Landkreis. Und das
Gericht kritisiert auch, dass "die Geschosshöhe als
Faktor überhaupt nicht berücksichtigt" würde, "ob­
gleich das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen dies als Kriterium benannt hat, welches
auch offensichtlich Einfluss auf den Heizbedarf hat.
Denn beheizt werden die Kubikmeter an Raumluft
und nicht die zugrunde liegenden Quadratmeter."

Der Landkreis Celle betrachtet diesen Rechtsstreit
im übrigen selbst als "Musterverfahren". In
wenigstens zwei Einstweiligen Anordnungsverfahren
haben unterschiedliche Kammern des Sozialgerichts
- auf die Entscheidung bezugnehmend - den Land­
kreis seitdem zur Zahlung der tatsächlichen Heiz­
kosten verpflichtet.

Dieses Urteil muss Konsequenzen haben für alle
die Heizkosten betreffenden anhängigen Wider-
sprüche gegen den Landkreis.

Weitergehend scheint es sinnvoll, auf Grundlage
dieses Urteils dort Überprüfungsanträge zu stellen,
wo in der Vergangenheit die Heizkosten nicht in
voller Höhe erstattet wurden (wobei der 18 %-ige
Abzug des Warmwasseranteils zu berücksichtigen
ist).

Mehrbedarf wegen Alleinerziehung
bei Ausübung des Umgangsrechts

Der Mehrbedarf wird den Personen eingeräumt,
die mit minderjährigen Kindern zusammenleben
und “allein für deren Erziehung und Pflege sorgen”.
So heißt es im zweiten Sozialgesetzbuch. Nach
der Entscheidung des LSG Niedersachsen-Bremen
(Az.: L 8 AS 491/05) muss der Zuschlag auch dann
gezahlt werden, wenn ein Elternteil “zur Ausübung
des Umgangsrecht nur zeitweise” mit seinem Kind
zusammenlebt. “Umfasst die zeitliche Betreuung
mindestens ein Drittel des Jahres, ist der Mehrbedarf
in vollem Umfang zu gewähren”, urteilten die LSG-
Richter. Nur so könnten Eltern das “verfassungs­
rechtlich garantierte Umgangsrecht ausüben”.
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 21.
Juni 2007 (L 8 AS 491/05).

+++

Bei Fragen rund um Hartz IV können sich Betroffene in
Celle wenden an:

Beratungsstelle für Arbeitslose, An der Stadtkirche 8
(Mo. 14-18, Di. u. Mi. 9 -12 Uhr und n. Vereinbarung)
www.arbeitslosenberatung-celle.de

sozial in celle (sic!), Heese 14 (Di. und Do. 14.30-17
Uhr) www.sic-celle.de


